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Einleitung 

Die Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV) ist ein rechtsetzender 
Vertrag zwischen Kantonen im Sinne von Artikel 48 der Bundesverfassung (BV). Sie hat denselben formal-
rechtlichen Rang wie die Vereinbarungen über die Hochschulfinanzierung (IUV 1997 bzw. FHV 2003).  

Bei der HFSV handelt es sich um einen interkantonalen Zusammenarbeitsvertrag mit Lastenausgleich, was 
bedeutet, dass die Rahmenvereinbarung für die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich (IRV) 
vom 24. Juni 2005 anwendbar ist. So wird in der Vereinbarung mit Bezug auf ein allfälliges Streitbeilegungs-
verfahren die direkte Anwendbarkeit der IRV statuiert (Art. 48a Abs. 1 lit. c BV in Verbindung mit dem Bundes-
gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich vom 3. Oktober 2003, FiLaG). Der Einbezug der Parlamente der 
Vereinbarungskantone im Rahmen der kantonalen Entscheidungsprozesse richtet sich nach dem jeweiligen 
kantonalen Recht.  

 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

Art. 1 Zweck 

1Die Vereinbarung regelt den freien Zugang zu den gemäss Bundesgesetz über die Berufsbildung vom         
13. Dezember 2002 (Berufsbildungsgesetz, BBG) anerkannten Bildungsgängen an höheren Fachschulen und 
die Abgeltung, welche die Wohnsitzkantone der Studierenden den Trägerschaften der Bildungsgänge höherer 
Fachschulen leisten. 

2Sie fördert damit den interkantonalen Lastenausgleich, die Koordination der Angebote sowie die Freizügigkeit 
für Studierende und dient deren finanzieller Entlastung. 

Die HFSV regelt als interkantonale Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarung für den Bereich der höheren 
Fachschulen die Grundsätze für 

• den interkantonalen Zugang zu den gemäss Berufsbildungsgesetz anerkannten Bildungsgängen,  

• die Stellung der Studierenden und  

• die Abgeltungen, welche die Wohnsitzkantone der Studierenden den Trägern der höheren Fachschulen 
leisten. 

 

Art. 2 Geltungsbereich 

1Die Vereinbarung gilt für die Bildungsgänge an höheren Fachschulen gemäss Artikel 29 Berufsbildungsgesetz 
(BBG). 

2Nachdiplomstudien fallen nicht in den Regelungsbereich der Vereinbarung. 

3Zwei oder mehrere Kantone können untereinander von dieser Vereinbarung abweichende finanzielle Rege-
lungen treffen. 
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Die HFSV gilt nur für höhere Fachschulen und bezieht sich zudem nur auf eidgenössisch anerkannte Bil-
dungsgänge gemäss Artikel 29 BBG.  

Artikel 2 Absatz 3 ermöglicht es den Kantonen, unter sich abweichende finanzielle Regelungen zu treffen, wenn 
dafür ein Bedarf besteht. Diese abweichenden Regelungen gelten nur für die beteiligten Kantone. Gegenüber 
den übrigen Vereinbarungskantonen gelten die in der HFSV festgelegten Finanzierungsgrundsätze.  

 

 

II. Beitragsberechtigung 
 

Art. 3 Beitragsberechtigte Bildungsgänge 

1Voraussetzungen für die Beitragsberechtigung eines Bildungsgangs sind: 

a. die Anerkennung des Bildungsgangs durch das zuständige Bundesamt, 

b.  der Abschluss einer Leistungsvereinbarung zwischen Standortkanton und Bildungsanbieter, aus welcher 
namentlich die Gewährleistung der Kostentransparenz ersichtlich ist, und 

c.  die Meldung des Standortkantons gemäss Artikel 4. 

2Bildungsgänge gemäss Artikel 7 bedürfen zusätzlich eines begründeten Antrags der zuständigen Fachdirekto-
renkonferenz.  

3Allfällige Gewinne, die der Bildungsanbieter bei der Durchführung eines Angebots erzielt, sind entweder zur 
Reduktion der Studiengebühren oder zur Weiterentwicklung des Bildungsgangs einzusetzen. 

Artikel 3 regelt die Voraussetzungen für die Beitragsberechtigung eines Bildungsgangs. Neben der eidgenössi-
schen Anerkennung der entsprechenden Ausbildung durch das zuständige Bundesamt und der Meldung des 
Standortkantons für die Liste der beitragsberechtigten Ausbildungsgänge (Art. 4) muss eine Leistungsverein-
barung zwischen Standortkanton und Bildungsanbieter vorliegen, aus der Kostentransparenz sowie die Einhal-
tung der in der HFSV geregelten Mindestvoraussetzungen hervorgeht. Die Geschäftsstelle (Art. 13) stellt den 
Kantonen eine Musterleistungsvereinbarung zur Verfügung. 

Erfüllt ein Bildungsgang die Voraussetzungen gemäss Artikel 3 Absatz 1, besteht für diesen Bildungsgang ein 
Anspruch auf HFSV-Beiträge. Zur Höhe der Beiträge vgl. Artikel 6 und 7.  

Gemäss Artikel 29 Berufsbildungsgesetz üben die Kantone die Aufsicht über die höheren Fachschulen aus. Im 
Leitfaden des Bundesamtes für Berufsbildung (BBT) vom 1. März 2010 über Aufsicht und Rechtsmittelweg 
bei höheren Fachschulen wird festgehalten, dass Anbieter, welche den gleichen Bildungsgang in mehreren 
Kantonen durchführen, vom jeweiligen Standortkanton überprüft werden. In Analogie zu diesem Grundsatz 
regelt die HFSV, dass der Abschluss einer Leistungsvereinbarung zwischen Standortkanton und Bildungsan-
bieter eine der Voraussetzungen für die Beitragsberechtigung darstellt (Artikel 3 Absatz 1 litera b HFSV). Die-
ser Grundsatz gilt auch für Bildungsgänge, die der gleiche Bildungsanbieter in einer Niederlassung (Filiale) in 
einem anderen Kanton durchführt: Für die Aufnahme eines solchen Bildungsgangs in die HFSV muss eine 
Leistungsvereinbarung mit dem Standortkanton der Filiale vorliegen.1 

                                                        

1 Präzisierung vom 7. Mai 2012 
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Absatz 2 bezieht sich auf die Regelung von Artikel 7, wonach die zuständige Fachdirektorenkonferenz für Bil-
dungsgänge mit einem erhöhten öffentlichen Interesse höhere Beiträge beantragen kann. Der Antrag muss ein 
erhöhtes öffentliches Interesse geltend machen und auf eine konkrete Beitragshöhe (zwischen 50 und 90 Pro-
zent) lauten. 

 

Art. 4 Liste der beitragsberechtigten Bildungsgänge 

1Die Standortkantone melden der Geschäftsstelle unter Nachweis der Voraussetzungen gemäss Artikel 3 und 
mit dem Hinweis auf den Deckungsgrad gemäss Artikel 6 oder 7 diejenigen Bildungsgänge, welche sie der 
Vereinbarung unterstellen.  

2Die Geschäftsstelle führt eine Liste der beitragsberechtigten Bildungsgänge. Diese wird jeweils auf Beginn 
eines neuen Studienjahres angepasst. 

Auf Antrag des Standortkantons werden auch höhere Fachschulen in privater Trägerschaft der Vereinbarung 
unterstellt. Der Standortkanton muss in diesen Fällen dafür sorgen, dass die Bedingungen der Vereinbarung 
eingehalten werden. 

Beiträge werden zudem nur an diejenigen Institutionen ausgerichtet, die sich an Kostenerhebungen beteiligen 
und dem Kostenrechnungsmodell entsprechende Daten liefern (vgl. Art. 3 Abs. 1 betreffend Kostentranspa-
renz). 

Zum Begriff des Standortkantons: vgl. Ausführungen zu Artikel 3.  

Zur Geschäftsstelle: vgl. Ausführungen zu Artikel 13. 

 

 

III. Beiträge 
 

Art. 5 Zahlungspflichtiger Kanton 

1Zahlungspflichtig für Beitragsleistungen gemäss Artikel 3, 6 und 7 der Vereinbarung ist der Wohnsitzkanton 
zum Zeitpunkt des Ausbildungsbeginns. 

2Als Wohnsitzkanton von Studierenden gilt der letzte Kanton, in dem mündige Studierende vor Ausbildungsbe-
ginn mindestens zwei Jahre ununterbrochen gewohnt haben und, ohne gleichzeitig in Bildung zu sein, finanzi-
ell unabhängig gewesen sind; als Erwerbstätigkeit gelten auch die Führung eines Familienhaushaltes und das 
Leisten von Militär- und Zivildienst. 

3Bei Studierenden, welche die Voraussetzungen von Absatz 2 nicht erfüllen, gilt als Wohnsitzkanton: 

a. der Heimatkanton für Schweizerinnen und Schweizer, deren Eltern im Ausland wohnen oder die elternlos 
im Ausland wohnen; bei mehreren Heimatkantonen gilt das zuletzt erworbene Bürgerrecht, 

b. der zugewiesene Kanton für mündige Flüchtlinge und Staatenlose, die elternlos sind oder deren Eltern im 
Ausland wohnen,  
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c. der Kanton des zivilrechtlichen Wohnsitzes für mündige Ausländerinnen und Ausländer, die elternlos sind 
oder deren Eltern im Ausland wohnen, und 

d. in allen übrigen Fällen der Kanton, in dem sich bei Ausbildungsbeginn der zivilrechtliche Wohnsitz der 
Eltern beziehungsweise der Sitz der zuletzt zuständigen Vormundschaftsbehörde befindet. 

Massgebender Zeitpunkt für die Bestimmung des zahlungspflichtigen Kantons ist der Beginn derjenigen Ausbil-
dung, für welche Beiträge zu bezahlen sind. Dabei wird berücksichtigt, dass Bildungsgänge an höheren Fach-
schulen in aller Regel von mündigen Studierenden besucht werden, die bereits berufstätig waren. Die HFSV 
erklärt daher primär denjenigen Kanton als zahlungspflichtig, in welchem die oder der Studierende vor Ausbil-
dungsbeginn letztmals während mindestens zwei Jahren gewohnt und gearbeitet hat (Art. 5 Abs. 2). Für Studie-
rende, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, wird die Zahlungspflicht nach den Kriterien von Artikel 5 Absatz 3 
ermittelt. Dieser entspricht den Regelungen der Fachhochschulvereinbarung (FHV) und der Berufsfachschul-
vereinbarung (BFSV). 

 

Art. 6 Höhe der Beiträge 

1Die Beiträge werden je Bildungsgang differenziert nach Vollzeit- und Teilzeitausbildung in Form von Semes-
terpauschalen pro Studierende beziehungsweise Studierenden festgelegt. 

2Für die Festlegung der Höhe der Pauschalbeiträge gemäss Absatz 1 gelten folgende Grundsätze: 

a.  Ermittlung der durchschnittlichen gewichteten Ausbildungskosten (Bruttobildungskosten) pro Bildungs-
gang und Studierende beziehungsweise Studierenden nach Massgabe der Ausbildungsdauer (Anzahl 
Semester), der Anzahl anrechenbarer Lektionen und der durchschnittlichen Klassengrösse, wobei die 
Konferenz der Vereinbarungskantone die maximale Anzahl anrechenbarer Lektionen und die minimale 
Referenzklassengrösse festlegt;  

b.  die Beiträge decken 50 Prozent der gemäss litera a ermittelten durchschnittlichen Kosten.  

Die Beiträge werden für jeden Bildungsgang auf der Grundlage der durchschnittlichen gewichteten Ausbil-
dungskosten pro Bildungsgang und Studierende beziehungsweise Studierenden definiert. Dabei werden fol-
gende Variablen berücksichtigt:  

• Ausbildungsdauer 

• Anzahl anrechenbarer Lektionen  

• durchschnittliche Klassengrösse  

• Vollzeit / Teilzeit 

Die Semesterpauschalen werden wie folgt berechnet: 

• Durchschnittliche Ausbildungskosten = Bruttobildungskosten pro Lektion x anrechenbare                        
Lektionen ÷ durchschnittliche Ausbildungsdauer in Semester. 

• Teilt man diese durchschnittlichen Ausbildungskosten durch die durchschnittliche Klassengrösse, so erhält 
man die durchschnittlichen Ausbildungskosten pro Studierende beziehungsweise Studierenden und Lek-
tion. 

• Anschliessend erfolgt eine Gewichtung durch Multiplikatoren mit der Anzahl Studierender. 

• Die anrechenbaren Lektionen sollen maximal der Hälfte der im jeweiligen Rahmenlehrplan des Bundes 
vorgesehenen Lektionen entsprechen: 1800 (von 3600) Lektionen für Ausbildungsgänge mit einschlägiger 
Vorbildung und 2700 (von 5400) Lektionen für Ausbildungsgänge ohne einschlägige Vorbildung; 
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• die durchschnittliche Klassengrösse wird pro Bildungsgang berechnet. Ist sie kleiner als eine von den Ver-
einbarungskantonen festgelegte Mindestklassengrösse (z.B. 18), wird für die Berechnung der durchschnitt-
lichen Kosten die Mindestklassengrösse eingesetzt; 

• die ermittelten Pauschalbeiträge werden in 500er Schritten auf- und abgerundet. 

Der Pauschalbeitrag beträgt 50 Prozent von den aus dieser Berechnung resultierenden Kosten pro Semester 
und Studierende beziehungsweise Studierenden. 

 

Art. 7 Höhe der Beiträge bei erhöhtem öffentlichen Interesse 

1In den Fachbereichen Gesundheit, Soziales sowie Land- und Waldwirtschaft kann die zuständige Fachdirekto-
renkonferenz bei der Konferenz der Vereinbarungskantone für einzelne Bildungsgänge Beiträge in der Höhe 
von maximal 90 Prozent der ermittelten durchschnittlichen Standardkosten pro Studierenden und Semester 
beantragen. Sie hat hierfür ein erhöhtes öffentliches Interesse am entsprechenden Bildungsgang nachzuwei-
sen, namentlich im Zusammenhang mit einem gesetzlichen Versorgungsauftrag.  

2Das erhöhte öffentliche Interesse für Beiträge im Sinne von Absatz 1 ist von der zuständigen Fachdirektoren-
konferenz zu Handen der Konferenz der Vereinbarungskantone periodisch, mindestens aber alle fünf Jahre,  
zu überprüfen. Fehlt das erhöhte öffentliche Interesse für einen Bildungsgang, gelten für diesen die Beiträge 
gemäss Artikel 6. 

Es gibt Bereiche, wo aufgrund eines gesetzlichen Versorgungsauftrages und eines entsprechend hohen An-
teils an öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern (bzw. solchen mit weitestgehend staatlich garantierter Finanzierung) 
bislang gleichsam die «Branchenbeiträge» an die beruflichen Bildungsgänge von der öffentlichen Hand geleis-
tet wurden. Im Ergebnis bezahlt die öffentliche Hand in diesen Bereichen einen höheren Anteil der Ausbil-
dungskosten als für andere Branchen. Das hat seinen Grund in der besonderen Verantwortung, die der 
öffentlichen Hand hier für die Versorgung der Allgemeinheit und als Arbeitgeber (bzw. «Branche») zukommt. 
Mit anderen Worten: Es liegt in diesen Bereichen ein erhöhtes öffentliches Interesse an den entsprechenden 
Ausbildungen vor. 

Nach der Logik der Berufsbildungsfinanzierung, welche für die vorliegende Vereinbarung massgeblich ist, hat 
daher eine über den generellen Kostendeckungsgrad von 50% (gemäss Art. 6) hinausgehende Kostendeckung 
je von jenem öffentlichen Bereich (Gesundheit, Soziales, Land- und Forstwirtschaft) verantwortet und geleistet 
zu werden, der dieses erhöhte öffentliche Interesse zu vertreten hat. Die Vereinbarung sieht daher vor, dass 
die zuständige Fachdirektorenkonferenz (Gesundheitsdirektoren (GDK), Sozialdirektoren (SODK), Forstdirek-
toren (FoDK) und Landwirtschaftsdirektoren (LDK)) dies bei der Konferenz der Vereinbarungskantone geltend 
macht und dabei das erhöhte öffentliche Interesse am entsprechenden Bildungsgang nachweisen muss.  

Vgl. auch Artikel 3 Absatz 2 (Beitragsberechtigung).  

Weil sich diesbezüglich auf die Dauer Veränderungen ergeben können, ist das Vorliegen des erhöhten öffentli-
chen Interesses für jeden Bildungsgang periodisch zu überprüfen. 

 

Art. 8 Auszahlung der Beiträge  

1Die Beiträge werden semesterweise pro Bildungsgang und Studierende beziehungsweise Studierenden an 
den Bildungsanbieter ausbezahlt. 
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2Der Standortkanton beziehungsweise der Trägerkanton und allfällige mitfinanzierende Mitträgerkantone müs-
sen für ihre Studierenden mindestens dieselben Leistungen erbringen, wie sie die vorliegende Vereinbarung 
vorsieht. 

Die Beiträge werden direkt an den Bildungsanbieter (höhere Fachschule) ausbezahlt.  

Absatz 2 regelt den Mindestbetrag, den ein Kanton für seine Studierenden ausrichten muss, die einen Lehr-
gang im eigenen Kanton besuchen. Der Standortkanton muss den Bildungsanbietern für die Studierenden aus 
dem eigenen Kanton mindestens den gleichen Betrag leisten, wie die zahlungspflichtigen Kantone gemäss 
Artikel 5 leisten müssen.  

 

Art. 9 Studiengebühren  

1Die Anbieter können angemessene Studiengebühren erheben. 

2Die Konferenz der Vereinbarungskantone kann für Studiengebühren je Bildungsgang anrechenbare Mindest- 
und Höchstbeträge festlegen. Übersteigen die Studiengebühren die festgelegte Höchstgrenze, werden die 
Beiträge für den betreffenden Bildungsgang entsprechend gekürzt. 

Grundsätzlich sollen die Kantone in der Festlegung der Studiengebühren frei sein.  

Der Konferenz der Vereinbarungskantone wird in Artikel 9 Absatz 2 aber die Kompetenz gegeben, für Studien-
gebühren je Bildungsgang anrechenbare Mindest- und Höchstbeträge festzulegen. Dieses steuernde Eingrei-
fen wäre zum Beispiel denkbar, wenn die Konferenz der Vereinbarungskantone über die Festlegung einer 
Bandbreite für Studiengebühren eine gesamtschweizerische Gleichbehandlung der Studierenden erreichen 
möchte.  

Legt die Konferenz der Vereinbarungskantone für Studiengebühren eine Höchstgrenze fest und übersteigen 
Studiengebühren für einen bestimmten Bildungsgang diese Grenze, so werden die Ausgleichsbeiträge für 
diesen Bildungsgang im Umfang desjenigen Betrages gekürzt, welcher die Höchstgrenze übersteigt.  

 

 

IV. Studierende 
 

Art. 10 Behandlung von Studierenden aus Vereinbarungskantonen  

Die Kantone und die auf ihrem Gebiet befindlichen Schulen gewähren den Studierenden, deren Bildungsgang 
dieser Vereinbarung untersteht, mit Bezug auf den Ausbildungszugang die gleiche Rechtsstellung wie den 
eigenen Studierenden. 

Wie alle von der EDK seit 1991 abgeschlossenen Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarungen ermöglicht 
auch die HFSV den gleichberechtigten Zugang zu Bildungsgängen an höheren Fachschulen innerhalb der 
Vereinbarungskantone. Artikel 10 formuliert das für die Studierenden geltende Grundprinzip der Freizügigkeit: 
Der Standortkanton einer Ausbildungsstätte bietet die beitragsberechtigten Bildungsgänge an höheren Fach-
schulen Studierenden aus anderen Vereinbarungskantonen zu denselben Bedingungen an wie den eigenen 
Kantonsangehörigen. 
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Art. 11 Behandlung von Studierenden aus Nichtvereinbarungskantonen  

1Studierende sowie Studienanwärterinnen und -anwärter aus Kantonen, welche dieser Vereinbarung nicht 
beigetreten sind, haben keinen Anspruch auf Gleichbehandlung. Sie können zu einem Bildungsgang zugelas-
sen werden, wenn die Studierenden aus den Vereinbarungskantonen Aufnahme gefunden haben. 

2Studierenden aus Kantonen, welche dieser Vereinbarung nicht beigetreten sind, werden zusätzlich zu den 
Studiengebühren Ausbildungsgebühren überbunden, die mindestens der Abgeltung nach den Artikeln 6 oder 7 
entsprechen. 

Artikel 11 legt fest, dass Studierende sowie Studienanwärterinnen und -anwärter aus Nichtvereinbarungskan-
tonen sowohl hinsichtlich der Zulassung zu einem Studiengang wie auch bezüglich der Ausbildungskosten 
keinen Anspruch auf Gleichbehandlung haben. Zum einen können sie nur dann zu einem Bildungsgang zuge-
lassen werden, wenn die Studierenden aus den Vereinbarungskantonen Aufnahme gefunden haben, zum 
anderen müssen sie zusätzlich zu den Studiengebühren eine Ausbildungsgebühr in der Höhe der HFSV-Tarife 
bezahlen. Damit wird verhindert, dass Nichtvereinbarungskantone von den aus der HFSV fliessenden Rechten 
profitieren, ohne in die entsprechenden Pflichten eingebunden zu sein. 

Studierende aus Nichtvereinbarungskantonen sind bezüglich der Reduktion ihrer individuellen Belastung auf 
den Stipendienweg zu verweisen. 

 

 

V. Vollzug 
 

Art. 12 Die Konferenz der Vereinbarungskantone 

1Die Konferenz der Vereinbarungskantone setzt sich aus den Bildungsdirektorinnen und Bildungsdirektoren  
der Kantone zusammen, die der Vereinbarung beigetreten sind. 

2Sie entscheidet abschliessend über alle Fragen im Zusammenhang mit der Vereinbarung, insbesondere 

a. legt sie die Höhe der Beiträge im Sinne von Artikel 6 und 7 fest, 

b.  legt sie die maximale Anzahl anrechenbarer Lektionen und die minimale Referenzklassengrösse gemäss 
Artikel 6 Absatz 2 litera a fest, 

c. legt sie die Mindest- und Höchstbeiträge für Studiengebühren je Bildungsgang gemäss Artikel 9 fest, und 

d. genehmigt sie die Berichterstattung der Geschäftsstelle. 

3Die Beschlüsse gemäss Absatz 2 literae a bis c bedürfen der Mehrheit von zwei Dritteln der Konferenz-
mitglieder. 

 

Als Neuerung gegenüber der Interkantonalen Fachschulvereinbarung vom 27. August 1998 ist als behördliches 
Steuerungsorgan eine Konferenz der Vereinbarungskantone vorgesehen (analog zur Interkantonalen Fach-
hochschulvereinbarung FHV). Ihr obliegen insbesondere die Festlegung der Mindestvoraussetzungen für die 
Aufnahme in die Vereinbarung sowie die Festlegung der Beiträge (inkl. die Definition von Vollzeit-, Teilzeit-, 
berufsbegleitenden und modularisierten Studiengängen sowie deren sachgerechte Abgeltung). 
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Art. 13 Geschäftsstelle 

1Die Geschäftsstelle wird vom Generalsekretariat der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungs-
direktoren geführt. 

2Der Geschäftsstelle obliegen insbesondere die folgenden Aufgaben: 

a. die Liste der beitragsberechtigten Bildungsgänge zu führen, 

b. für die Erhebung der Kosten für die Bildungsgänge der höheren Fachschulen gemäss Artikel 6 zu sorgen,  

c. die Geschäfte, für deren Entscheid die Konferenz der Vereinbarungskantone zuständig ist, vorzubereiten, 

d.   Vorschläge für die Anpassung der Beiträge auszuarbeiten und zu überprüfen, 

e. Koordinationsaufgaben wahrzunehmen, 

f. Verfahrensfragen zu regeln, darunter namentlich Regelungen betreffend die Rechnungslegung, die Bei-
tragszahlung, die Termine und Stichdaten festzulegen, und 

g. der Konferenz der Vereinbarungskantone jährlich Bericht zu erstatten.   

3Die Kosten für den Vollzug dieser Vereinbarung werden durch die Vereinbarungskantone nach Massgabe der 
Bevölkerungszahl getragen. Sie werden ihnen jährlich in Rechnung gestellt. 

Wie bei allen von der EDK abgeschlossenen Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarungen obliegt auch 
die Geschäftsführung der HFSV dem Generalsekretariat der EDK. 

 

Art. 14 Streitbeilegung 

1Auf Streitigkeiten, die sich aus der vorliegenden Vereinbarung ergeben, wird das Streitbeilegungsverfahren 
gemäss der Rahmenvereinbarung für die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich (Rahmenver-
einbarung, IRV) vom 24. Juni 2005 angewendet. 

2Kann die Streitigkeit nicht beigelegt werden, entscheidet auf Klage hin das Bundesgericht gemäss Artikel 120 
Absatz 1 litera b des Bundesgerichtsgesetzes. 

Da es sich bei der HFSV um eine Vereinbarung mit Lastenausgleich handelt, ist die Anwendung der Rahmen-
vereinbarung für die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich (IRV) bezüglich der Streitbeilegung 
zwingend. Deren Regelungen gelten für alle Streitigkeiten aus der Vereinbarung.  

 

 

VI. Schlussbestimmungen 
 

Art. 15 Beitritt 

Der Beitritt zu dieser Vereinbarung wird dem Vorstand der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren gegenüber erklärt.  
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Das Ratifikationsverfahren wird in jedem Kanton nach kantonalem Recht durchgeführt. Die jeweilige Kantons-
regierung erklärt gegenüber dem Vorstand der EDK den Beitritt. 

 

Art. 16 Inkrafttreten 

1Der Vorstand der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren setzt die Vereinbarung in 
Kraft, wenn ihr 10 Kantone beigetreten sind, frühestens aber auf den Beginn des Studienjahres 2013/2014. 

2Falls ein Kanton Träger oder Mitträger einer Schule oder Institution ist, welche den betreffenden Bildungsgang 
anbietet, kann er während einer Übergangsfrist von 5 Jahren ab Inkrafttreten der Vereinbarung seine Beitrags-
leistung für einen ausserkantonalen Schulbesuch von einer Bewilligung abhängig machen. 

3Das Inkrafttreten ist dem Bund zur Kenntnis zu bringen. 

Das formelle Inkraftsetzen der Vereinbarung erfolgt durch einen Beschluss des EDK-Vorstands.  

Die Übergangsbestimmung von Artikel 16 Absatz 2 ermöglicht es den Standortkantonen, innerhalb der gesetz-
ten Frist die im Hinblick auf die Freizügigkeit notwendigen Massnahmen zu treffen.  

Gemäss Artikel 48 Absatz 3 der Bundesverfassung sind Verträge zwischen den Kantonen dem Bund zur 
Kenntnis zu bringen. 

 

Art. 17 Kündigung  

Die Vereinbarung kann unter Einhaltung einer Frist von zwei Jahren jeweils auf den 30. September durch 
schriftliche Erklärung an die Geschäftsstelle gekündigt werden, erstmals jedoch nach fünf Beitrittsjahren. 

Ein Kanton, welcher der Vereinbarung beigetreten ist, hat auch das Recht, den Austritt aus der Vereinbarung 
zu erklären. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Jahre, wobei der Austritt frühestens nach fünf Beitrittsjahren er-
folgen kann. Für die verbleibenden Vereinbarungskantone bleib die Vereinbarung vollumfänglich in Kraft. 

 

Art. 18 Weiterdauer der Verpflichtungen  

Kündigt ein Kanton die Vereinbarung, bleiben seine Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung für die zum Zeit-
punkt des Austritts in Ausbildung befindlichen Studierenden bestehen. 

Artikel 18 stellt sicher, dass die sich bereits in Ausbildung befindenden Studierenden auch dann noch von den 
Abgeltungsbeiträgen des beitragspflichtigen Kantons profitieren, wenn dieser aus der HFSV austritt. Auf diese 
Studierenden ist damit auch nach dem Austritt des Kantons Artikel 11 Absatz 2 (zusätzliche Ausbildungs-
gebühren) nicht anwendbar.  

 

Art. 19 Interkantonale Fachschulvereinbarung vom 27. August 1998  

1Mit dem Beitritt eines Kantons zur HFSV werden die höheren Fachschulen dieses Kantons automatisch aus 
dem Anhang der FSV 1998 gestrichen.  

2Die Leistungsabgeltungen derjenigen Kantone, die der HFSV nicht oder noch nicht beigetreten sind, erfolgen 
gestützt auf die FSV. 
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Nach Inkrafttreten der Vereinbarung werden Vereinbarungskantone ihre Angebote untereinander gemäss 
HFSV abgelten. Es ist davon auszugehen, dass die Kantone auch nach dem Beitritt zur HFSV nicht aus der 
Interkantonalen Fachschulvereinbarung vom 27. August 1998 (FSV) austreten werden, da diese weiterhin die 
Mitfinanzierung der Vorbereitungskurse von Berufsprüfungen und höheren Fachprüfungen regelt. Vereinba-
rungskantone können also auf der Grundlage der FSV weiterhin Beiträge für Bildungsgänge an höheren Fach-
schulen aus Nichtverereinbarungskantonen leisten. Studierende aus Kantonen, welche der Vereinbarung nicht 
beigetreten sind, geniessen in Vereinbarungskantonen keine Freizügigkeit, da gemäss Artikel 19 HFSV die 
höheren Fachschulen der HFSV-Vereinbarungskantone beim Beitritt in die HFSV automatisch aus dem An-
hang der FSV 1998 gestrichen werden. 

Die Vereinbarungskantone FSV entscheiden über den Austritt aus der FSV bzw. über den Zeitpunkt der Aus-
serkraftsetzung. Die Ausserkraftsetzung der FSV kann frühestens dann erfolgen, wenn alle Kantone der HFSV 
beigetreten sind. Falls bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Vereinbarung keine neue Lösung 
zur Mitfinanzierung der Vorbereitungskurse für die Berufsprüfungen und höheren Fachprüfungen bestehen 
sollte, muss die geltende Fachschulvereinbarung bezüglich der Vorbereitungskurse weiterhin gültig bleiben. 

Beim Beschluss über die Ausserkraftsetzung bzw. der allfälligen eingeschränkten Weitergeltung bezüglich der 
Vorbereitungskurse sind die entsprechenden Bestimmungen der FSV einzuhalten. 

 

Art. 20 Fürstentum Liechtenstein  

Dieser Vereinbarung kann das Fürstentum Liechtenstein auf der Grundlage seiner eigenen Gesetzgebung 
beitreten. Ihm stehen alle Rechte und Pflichten eines Vereinbarungskantons zu. 

Tritt das Fürstentum Liechtenstein bei, stehen ihm alle Rechte und Pflichten eines Vereinbarungskantons zu. 
Ein Beitritt des Fürstentums Liechtenstein beeinflusst das Inkrafttreten gemäss Artikel 16 (Beitritt von 10 Kan-
tonen) nicht. 

 

22. März 2012 / 7. Mai 2012 
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